
 
 
 
 

Datenschutzhinweise  
gemäß Art. 13, 14 der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO)  
 

Ausstellung von Fischereischeinen 
 
Verantwortlicher  
nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO 

Gemeinde Nehren 
vertreten durch Bürgermeister Egon Betz 
Hauptstraße 32 
72147 Nehren 
Telefon +49 7434 3785-0 
E-Mail info@nehren.de 
 

Behördliche/r Daten-
schutz- beauftragte/r 

Den behördlichen Datenschutzbeauftragten der Ge-
meinde Nehren erreichen Sie unter  
datenschutz@nehren.de 
 

Zwecke der Datenverar-
beitung, Rechtsgrundla-
gen 

Zwecke der Verarbeitung 
Bearbeitung fischereirechtlicher Anträge und Vor-
gänge, insbesondere Erteilung von Fischereischeinen.  
 
Rechtsgrundlagen 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit dem Fi-
schereigesetz Baden-Württemberg (FischG) sowie der 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz zur Durchführung des Fi-
schereigesetzes (VwV – FischG). 
 

Datenarten  
und Datenquellen 

Erforderliche Daten 
- Name  
- Vorname 
- Anschrift 
- Geburtsdatum  
- Prüfungsnachweise 

 
Datenquelle 
Die Daten werden bei Ihnen direkt erhoben.  
 

Dauer der Speicherung Die Daten werden ab Erhebung und für die Dauer der 
Geltungsdauer des Fischereischeins sowie ggf. für 
sich anschließende Aufbewahrungspflichten gespei-
chert.  
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Empfänger oder Kate-
gorie von Empfängern 
der Daten (Stellen, de-
nen die Daten offenge-
legt werden)  
 

Mögliche Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 
können sein:  

 Gemeindekasse 
 Landratsamt  
 Regierungspräsidium  

 
Die Weitergabe der Daten ist notwendig, um Ihren An-
trag bearbeiten zu können oder aber um notwendige 
Informationen zur Bearbeitung fischereirechtlicher Vor-
gänge zu erheben. Ihre Daten werden auch auf Anfor-
derung von Sicherheitsbehörden weitergegeben.  
Im Falle von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafver-
fahren und auch Klageverfahren, werden Ihre Daten 
an die dafür zuständigen Stellen übermittelt. Auch die 
Rechtsaufsichtsbehörden haben ein Auskunftsrecht.  

Betroffenenrechte Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person 
hat nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
insbesondere folgende Rechte: 
Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO  
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und deren 
Verarbeitung  
Recht auf Datenberichtigung nach Art. 16 DSGVO, 
sofern Ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein soll-
ten. 
Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO  
der zu Ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine 
der Voraussetzungen gemäß o.g. Artikel zutrifft. Das 
Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht 
ergänzend zu den in Artikel 17 Abs.3 DSGVO genann-
ten Ausnahmen nicht, wenn eine Löschung wegen der 
besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit un-
verhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. In diesen 
Fällen tritt an die Stelle einer Löschung die Einschrän-
kung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DSGVO. 
Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 
nach Art. 18 DSGVO,  
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. 
Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von 
Ihnen bestritten, besteht das Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung für die Dauer der Richtigkeitsprüfung. 
Recht auf Datenübertragung nach Art. 20 DSGVO, 
in einem strukturierten Format, sofern die Vorausset-
zungen gem. o.g. Artikel erfüllt sind.  
Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO gegen be-
stimmte Datenverarbeitungen, sofern an der Verarbei-
tung kein zwingendes öffentliches Interesse besteht, 
das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, 
und keine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflich-
tet.  
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Automatisierte Ent-
scheidungsfindung 
(einschließlich Profi-
ling)  
 

Wir nutzen grundsätzlich keine vollautomatisierte Ent-
scheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO. 

Übermittlung personen-
bezogener Daten an ein 
Drittland (außerhalb EU) 
 

Wir übermitteln grundsätzlich keine personenbezoge-
nen Daten an Stellen in Drittstaaten oder internationale 
Organisationen. 

Verpflichtung, Daten be-
reitzustellen & Folgen 
der Verweigerung 

Bei Beantragung eines Fischereischeins sind Sie dazu 
verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese 
Verpflichtung ergibt sich aus dem Fischereigesetz. 
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, 
kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 

Beschwerderecht Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde 
bei einer Aufsichtsbehörde seiner Wahl, wenn sie der 
Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten 
rechtswidrig verarbeitet werden. Die für uns zuständige 
Aufsichtsbehörde ist:  
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit Baden-Württemberg,  
Lautenschlagerstraße 20  
70173 Stuttgart 
Tel.: 0711/61 55 41 0, 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de  
 

Datum:  06.08.2024 

 


